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Einleitung

Das Eigenamt vor Begründung der
habsburgischen Herrschaft

§ 1. Historischer Überblick
(Kelten, Römer und Germanen)

Das Gebiet des aargauischen Eigenamtes ist alter Kulturboden;
seine ältesten, durch schriftliche Überlieferung uns bekannten
Bewohner waren Kelten. An der Stelle des späteren römischen Vin-
donissa befand sich eines der zwölf von Caesar erwähnten «oppida»
der Hevetier.1

Die kriegsbegabten Römer konnten unmöglich die strategische
Wichtigkeit dieses Zwischenstromlandes übersehen; so entstand zu

Beginn unserer Zeitrechnung die Lagerstadt Vindonissa. Je nachdem

es die Interessen des Weltreiches erforderten, herrschte hier
das rege militärische Leben einer Garnisonsstadt, oder der Platz
versank für Jahrzehnte in die beschauliche Ruhe einer Handelsstadt

in der Provinz. Im Jahre 451 besiegte Aetius, der letzte der

großen Feldherren Roms, mit Hilfe der Westgoten auf den kata-
launischen Feldern die Hunnen unter Attila und deren germanische
Hilfsvölker. Drei Jahre später fiel der Erretter Europas vor den

Barbaren auf Betreiben Kaiser Valentinians III. der Mörderhand
zum Opfer; damit war der Widerstand Roms gegen die sich »eit
Jahrhunderten an den Reichsgrenzen stauenden Germanen
endgültig gebrochen.

Nun war auch die Zeit der Alamannen gekommen; sie setzten
über den Rhein und ergriffen Besitz von der Nord- und Ostschweiz.

Man darf nicht annehmen, die Eroberer hätten die vorgefundene
römisch-keltische Kultur restlos ausgerottet. An vielen Orten
begnügten sie sich mit der Unterwerfung der Bevölkerung und ihrer
Enteignung an Grund und Boden. Auf diese Art scheint auch die

1 Aarg. Heimatgeschichte S. 87.

Dä8 ^ißSnsmt vor öSßrünclunß der
Ka080urß!8ciien I^errscKatt

(Kelten, Römer und (Germanen)

Oss (Gebiet des ssrgauiseben Ligenamtes ist alter Kulturvollen;
seine ältesten, dureb sebriktliebe t^Kerliekerung uns bekannten Le-
vvobner wsren Kelten. Än cler 8telle lies späteren römiseben Viu-
clonisss beksnd sieb eines cier «wölk von lüsessr erwäbnten «oppilis»
lier Hevetier.'

Die Kriegsbegsbten Römer Konnten unmöglieb liie strstegisebe
VicbtigKeit dieses Xvisebenstromlandes überseben; so entstand «u

Leginn unserer Xeitreebnung die Lagerstadt Vindonisss. Je nseb-

dem es die Interessen des Veltreiebes erforderten, berrsebte liier
dss rege militärische Leben einer Osrnisonsstadt, «der der List«
versank kür Isbrsebnte in die bescbsuliebe Rübe einer Handels-
»tsdt in der provins. Im Isbre 461 besiegte Retins, der letzte der

gruöen Leldberren Roms, mit Hilke der Vestgoten suk den Ksts-

launiscnen Leidern die Hunnen unter Attila und deren germsniscbe
HilksvölKer. Drei Jabre später kiei der Lrretter Luropss vor den

Lsrbsren suk Betreiben Kaiser Vsientinisvs III. der lVlörderbsnd

«um Opker; damit war der Widerstand Roms gegen die sieb «reit

IgbrKunderten an den Reicbsgrensen stauenden (Germanen end-

gültig gebroeben.
iVun vsr sueb die Teit der Älsmsnnen gekommen; sie setzten

über den Rbein und ergrikken Lesit« von der Nord- und Ostscbvei«.
Nsn dsrk niebt snnebmen, die Lroberer Kälten die vorgekundene
römiseb-Keltiscbe Kultur restlos ausgerottet. Än vielen Orten be-

gnügten sie sieb mit der I5nterverkung der Bevölkerung und ibrer
Lnteignung sn Ornnd und Loden. Äuk diese Ärt seb«int «neb die

' ^srg. lleimstgesekickte 8.87.
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Inbesitznahme unseres Gebietes erfolgt zu sein.2 Auf Grund von
Gräberfunden dürfen wir annehmen, daß in Birr, Brugg, Mülligen
und Windisch größere alamannische Ansiedelungen bestanden
haben müssen.3 Die durchgehende Besiedlung des Eigenamtes
erfolgte jedoch nur allmählich; noch zur Zeit des habsburgischen Ur-
bars gab es hier Ödland und Urwald, wie aus den verschiedenen

«gerute» hervorgeht.4
Die Alamannen vermochten ihre politische Selbständigkeit nur

kurze Zeit zu wahren. Bereits 496 erlitten sie durch den Frankenkönig

Chlodwig eine entscheidende Niederlage, sodaß der Großteil
des Stammes unter fränkische Oberherrschaft gelangte. Die südlich
des Rheines seßhaften Alamannen entgingen diesem Schicksal nur
dadurch, daß sie sich in burgundische und ostgotische Abhängigkeit

begaben. Das Eigenamt kam an Burgund. Ein paar Jahrzehnte
später erlag auch das Burgunderreich dem Ansturm der Franken.
Nun unterstellte sich unser Gebiet mit Teilen der übrigen
Ostschweiz der ostgotischen Schutzherrschaft; doch bereits 536 trat
König Witigis dieses Gebiet vertraglich an die Franken ab. Damit
war ganz Alamannien unter fränkischer Oberhoheit vereinigt.5

Als das alamannische Land unter Franken, Burgunder und

Ostgoten aufgeteilt war, bestand die große Gefahr, daß der Stamm
allmählich seine völkische Eigenart verlieren könnte. Die oben

skizzierte Vereinigung unter fränkische Oberherrschaft verhinderte

diese Entwicklung. Wenn auch die Alamannen nie mehr eine

völlige politische Selbständigkeit erlangten, so bildete doch das

Herzogtum Alamannien-Schwaben ein einheitliches, je nach der
Stärke der Zentralgewalt mehr oder weniger unabhängiges Glied

* Für diese Annahme spricht folgendes: Die eindringenden Alamannen waren
Heiden. Sie fanden in Vindonissa unter der einheimischen Bevölkerung bereits
eine Christengemeinde vor, die auch in Zukunft weiter bestanden haben muß (so

auch Aarg. Heimatgeschichte S. 172). Nur so läßt sich erklären, daß Windisch in
der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts als Sitz eines Bischofs oder zum mindesten
eines Hilfbischofs erscheint; man vergi, hierüber: Aarg. Heimatgeschichte S. 269 ff.,
Lehmann S. 9 ff. und die dort in Anmerkung 9 ff. zitierte Literatur.

» Fundkarte der alamannischcn Gräberfunde im Aargau (Beilage zur aarg.
Heimatgeschichte).

« QSG Bd. 14, S. 132—136.
8 Aarg. Heimatgeschichte S. 177 ff. ; Koprio, Windisch zur Zeit des Mittelalters,

S. 9 ff.
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Inbesitsnsbme unseres (Gebietes erfolgt su sein.- Äuk (^rund von
(Gräberfunden dürfen wir snnebmen, dsö in Lirr, Brugg, IVlülligen
und Vindiseb größere alsmsnniscbe Ansiedelungen bestanden
Kaken müssen.^ Die durckgebende Besiedlung des Ligensmtes er-
folgte jedock nur sllmäKIieK; noek sur?eit des KsKsburgiscKen 11r-

Kars g«K es Iiier Ödland und Ilrvald, vie »us den versekiedenen
«gerûte» KervorgeKt.^

Die Alamanne» vermockten iìire politisele öelkstsndigkeit nur
Kurse ?eit su wskren. Bereits 496 erlitten sie durek den LrsnKen-
König dklodvig eine entsekeidende IViederlsge, sodsö der OroLteil
des Stammes unter fränkiseke OKerKerrseKakt gelangte. Die südlick
des KKeines seökakten Älsmsnnen entgingen diesem SeKieKssl nur
dsdurek, dsö sie sieK in KurgundiseKe und «stgotiseke ÄKKängig-
Keit KegsKen. Das Ligensmt Kam sn Burgund. Lin pssr IsKrseKnte
später erlsg suen dss LurgunderreieK dem Ansturm der kranken.
IVun unterstellte sick unser (Gebiet mit l'eilen der übrigen Ost-
sekweis der ostgotiscken SeKutsKerrseKskt; doek bereits 536 trat
König Vitigis dieses (Gebiet vertraglieb »n die LranKen ab. Damit
vsr gsns ^lsmsnnien unter frsnkiseber DKerKoKeit vereinigt.^

ÄIs das slsmannisebe Land unter LrsnKen, Burgunder und

Dstgoten aufgeteilt war, bestand die groöe OeksKr, dsö der Stsmm
gllmsKIieK seine völkisebe Ligenart verlieren Könnte. Die oben
»Kissierte Vereinigung unter krsnkisebe OKerKerrseKakt verbin-
derte diese LntvieKIung. Venn sueb die Alamanne» nie mebr eine

völlige politisebe Selbständigkeit erlangten, so bildete doeb dss

Herzogtum Älsmannien ScKvsKen ein einbeitliebes, je nseb der
Stärke der ?entrglgewalt mebr oder veniger unsKKsngiges Olied

k ?ür 6iese ^nnskme sprickt k«Igen6es: Die e!n6riugen6en ^Ismsnnen «srer,
Heikler,. 8ie 1sr>6en in Viricioriisss uriter cier einlieimiscben Bevölkerung bereits
eine dbristengemeiricle vor, clie sueb in TuKurikt «eiter bestsncleu Ksben rnulZ (so

»uok ^srg. rleimstgesekicbte 8.172). IVur so IlilZt sieb erklären, <IslZ Vin6!scK in
cier erste« rlällte 6es 6. ^slirliurxlerts sis 8itT eines Liselioks «cier Tum mindesten
eines Hilkbisclioks ersckeint; msn vergi, liierüber: ^srg. He!mstgeseKicKte 8,2691k,,
I^eKmsnn 8. 9kk. unci clie clort in Anmerkung 911. Zitierte l^iterstur.

« ?un6Ksrte 6er slsmsiinisokcn t?räberkun6e im ^srgsu (öeilsge ?.ur ssrg.
I^eimstgescKicKte).

' <Z8ö L6.14, 8.132—136.
^ ^arg. UeimstgescriicKle 8. 17711.; Xopri«, Vin6!scr> ?.„r Teil 6es Glitte!-

»Iters. 8. 9tt.
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des fränkischen und später des Heiligen Römischen Reiches Deutscher

Nation, wodurch der Fortbestand und die Weiterentwicklung

alamannischer Eigenart und Kultur ermöglicht wurde.

§ 2. Das Gerichtswesen der Alamannen
I. Die fränkische Reichsverfassung wurde auch im eroberten

Alamannien eingeführt; so gehörte das Eigenamt zum Großgau
Aargau, der im wesentlichen das Gebiet zwischen Aare und Reuß
umfaßte. Weitere Wirkungen vermochte jedoch das uniformierende

Bestreben der Zentralgewalt nicht zu zeitigen; die Alamannen

schufen vielmehr im Pactus und in der Lex Alamannorum ein
eigenes Stammesrecht.6

Bei der Betrachtung der mittelalterlichen Gerichtsverfassung
des Eigenamtes werden wir öfters auf Satzungen und Zustände
stoßen, deren Wurzel wir im alamannischen Recht zu suchen haben.
Aus diesem Grunde erscheint uns ein näheres Eintreten auf das

Gerichtswesen der Lex Alamannorum nicht nur gerechtfertigt,
sondern geradezu notwendig.7

IL Altem germanischem Rechtsbrauch entsprechend war das

alamannische Gericht ein Vollgericht, das heißt, jeder Freie war
bei Strafe zur Teilnahme verpflichtet:

«Si quis autem liber ad ipsum placitum neglexerit venire
12 solidos sit culpabilis.»8

Dieser gesetzlichen Dingpflicht unterstanden die Freien einer

» Beide ediert von K. Lehmann in MGH, leg. sectio I T. V, pars I; der Pactus

S. 21 ff.; die Lex S. 35 ff.
7 Der Pactus, eine Bußenordnung, ist nur fragmentarisch erhalten und

enthält nichts Wesentliches über das Gerichtswesen; wir beschränken uns daher auf

die Lex. Es kann sich dabei keineswegs um eine umfassende Betrachtung handeln.

Das würde uns zu weit von Ziel und Aufgabe unserer Arbeit entfernen. Anderseits

können wir uns in diesen Fragen nicht mit einer Verweisung auf die

rechtsgeschichtliche Literatur begnügen, da sich diese auf eine abschließende Darstellung

der fränkischen Gerichtsverfassung beschränkt und nur gelegentlich auf
Besonderheiten des alamannischen Rechts verweist. Allen angeführten Zitaten liegt
der Text der Codices A zu Grunde.

8 L. al. 36. 3.
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«les krsnkiscken und später des Heiligen Kömiseben ReieKes Deut-
seker IVstion, wodureb der Lortbestsnd und die VeiterentwieK
lung slsmanniseber Ligensrt und Xultur ermögliebt wurde.

8 2. Da» (^ericktsvesen lier Alamanne»
I. Die kränliisebe Reiebsverksssung wurde sucb im eroberten

Älsmsnnien eingekübrt; so geborte dss Ligensmt üuin Oroögsu
Äsrgsu, der iin wesentlieben dss (Gebiet «wiscbe» Äsre und ReuL
umksüte. Veitere Birkungen vernioebte ledoeb dss unikorrnie-
rende Bestreben der Xentrglgewslt niebt «u Zeitigen; die ÄIsmsn
nen sebuken vielmehr iin Bsetus und in der Lex Älsmsnnorum ein
eigenes 8tsmmesrecbt.^

Lei der öetrsebtung der mittelslteriiebeu Oeriebtsverksssung
des Ligensmtes werden wir «kters suk 8st«ungen und Zustände
stoken, deren Vur«el wir irn «Isinsnniseben Keebt «u sucben Ksben.
Äus diesem (Grunde ersebeint uns ein nsberes Lintreten suk dss

(^ericbtswesen der Lex Älsmsnnorum niebt nur gerecbtkertigt, son-
dern gerade?» notwendig.^

II. Ältem germanisebem Reebtsbrsucb «»tspreebend war das

slsmsunisebe Oeriebt ein Vollgeriebt, dss beiüt, jeder Lreie wsr
bei 8trske nur l'eilnsbme verpkliebtet:

«8i quis sutem liber sd ipsum plseitum neglexerit venire
12 soüdos sit eulpabiiis.»^

Dieser gesetsÜeben Dingpkliebt unterstanden die Lreien einer

» Leide ediert von K, LeKmsnn in >I<Ztt, leg, secli« I 1', V, psrs I; der ?sctus

8. 21 tt.; die Lex 8. 35 tt.
^ Oer ?sclus, eine LuLenorduung, ist nur krsgrnentsrisck erkslten und eut-

Kiilt nickts VeseutlicKe» über dss LericKtswesen; «ir besckränkeri uns dsker suk

die Lex. Ls Ksnn sieb dsbei Keineswegs »m eine umlssseride LelrscKtung Ksndeln,

Oss würde uns 2U weit von Tiel und ^ukgsbe unserer Arbeit entkerriev. Anderseits
Können wir uns in diesen krsgeu nickt mit einer Verweisung suk die reckls-

gesckicktlicke Literstur begnügen, ds sick diese suk eine sbscKIielZeride Osrstel-

luog der krsnkiscken OericKtsverksssung KeseKrsnKt und nur gelegentlick suk Le-

sovderkeilen des slsmsnniscken lieckts verweist, ^Ilen srigekükrten Ntster, liegt
der l'ext der (Codices ?» (?rur>de,

» L, sl. 36. 3.
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Hundertschaft. In dieser Hinsicht war das Ding Hundertschaftsgericht,

während es in Bezug auf seine räumliche Zuständigkeit
Grafschaftsgericht war, indem vor ihm Geschäfte aus dem ganzen
Gau verhandelt werden konnten.83 Im Gegensatz zu den Franken
war den Alamannen die Scheidung in gebotene und ungebotene
Dinge unbekannt; sie kannten nur das ungebotene Gericht.8b Es

versammelte sich in Abständen von sieben, in ruhigeren Zeiten in
solchen von 14 Tagen:

«Ipse placitus fiat de sabbato in sabbato de Septem in Septem
noctes, quando pax parva est in provintia; quando autem melior,
post 14 noctes fiat conventus .»9

Wie in altgermanischer Zeit tagte das Gericht weiterhin unter
freiem Himmel, an festbestimmten Dingstätten. Jede Hundertschaft

verfügte über ihre eigene Gerichtsstätte. Da uns aus dieser
frühen Zeit spezielle Quellen aus dem Eigenamt fehlen, müssen

wir uns mit der obigen allgemeinen Feststellung begnügen. Für
das Nähere über die Gerichtsstätten des «officium im Aigen»
verweisen wir auf S. 73 74.

Den Vorsitz führte der Graf, bei dessen Verhinderung sein

Missus, sodann auch der Zentenar. Der Wortlaut der Lex «ut
conventus fiat in omni centena coram comité aut suo misso

et coram centenario»10 spricht eher dafür, daß dem Zentenar der
Vorsitz nur im Beisein des Grafen oder in dessen Vertretung
zustand. Dem ist aber nicht so, er konnte dem Gericht durchaus

selbständig vorstehen, das beweisen folgende Quellenstellen:

36. 1: «Ipse placitus fiat de sabbato in sabbato, aut quale die
comis aut centenarius voluerit .»

36. 2: «. et wadium suum donet ad misso vel ad ilio cente¬
nario, qui praeest .»

36. 3: «... vel semetipsum non praesentaverit aut comité aut
centenario aut ad missum corniti in placito .»

Neben dem Vorsitz interessiert uns vor allem die Frage der

Urteilsfindung. Nach altgermanischem Recht stand das Urteil den

8a So Glitsch, der al. Zentenar und sein Gericht, S. 8, ebenso bereits Fr. v.

Wyß, Abhandlungen z. Gesch. des Schw. öf. Rechts, S. 289.

8b Glitsch a. a. 0.
9 L. al. 36.1 ; Glitsch S. 8.

» L. al. 36.1; Glitsch S. 19.
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UundertseKskt. In dieser HinsicKt war dss Ding HundertscKskts-
geriekt, wäkrend «8 in Lesug suf seine räumlicke Zuständigkeit
OrskscKgftsgerieKt wsr, indem vor ikm OeseKäkte aus clem gsnsen
Osu verksndelt werden Konnten.^ Im Oegensst« «n den LrsnKen
wsr den Älsmsnnen die öckeidung in gebotene nnd ungekotene
Dinge unbekannt; 8ie Kannten nur das ungebotene OerieKt.^b Ls
ver8srnrnelte sieb in Abständen von sieben, in rubigeren leiten in
soleken von 14 l'sgen:

«Ipse plscitus kist de ssbbsto in ssbbstu de Septem in Septem
noetes, quando psx parva est in provintia; quando sutem melior,
post 14 noetes fist eonventus.

Vie in «ItgermsniscKer ?eit tagte das OericKt weiterbin unter
freiem Himmel, sn festkestimmten Dingstätten. Jede Hundert-
scksft verfügte über ibre eigene Oeriebtsststte. Ds uns aus dieser
krüben Xeit spezielle Quellen sus dem Ligenamt keklen, müssen

wir uns mit der obigen allgemeinen Leststellung begnügen. Lür
das IVäbere Uber die Oeriebtsststten des «officium im Äigen» ver-
weisen wir suk 8. 73 74.

Den Vorsitz? fükrte der Oraf, bei dessen Verbinderung sein

Nissus, sodann sueb der ^entensr. Der Vortlsut der Lex «ut
eonventus kist in omni eentens eorsm eomite sut suo mis8«

et eorsm centenario»^ spriebt eber dafür, daL dem Tentensr der
Vorsitz? nur im Beisein des (Braken oder in dessen Vertretung «u
stsnd. Dem ist sber niebt so, er Konnte dem OerieKt durcbsus

selbständig vorsteben, das bewegen folgende <)uellenstellen:

36. 1: «Ip8e plaeitu8 fiat de ssbbat« in ssbbsto, sut quale die
eomis sut eentensrius voluerit. .»

36. 2: «. et wsdium suum donet sd misso vel sd ilio eente-
nsrio, qui prseest. .»

36. 3: «... vel semetipsum non prsesentsverit aut eomite aut
centenario «ut sd missum corniti in placito .»

lXeKen dem Vorsit? interessiert uns vor «llem die Lrsge der

Lrteilsfindung. IVseb sltgermsniscbem Reckt stsnd dss Urteil den

«s 8« Olitseb, 6«r sl. Tenlensr llvc! sein Lericbt, 8,8, ebenso bereits s'r, V.

VvlZ, ^bksnclluiigei, T. OeseK. cles 8cbv>, ök. NeeKls, 8. 289.

«b (ZlitscK s. s. 0.
S L. sl. 36.1; eiitsck 8. 8.

"> L. sl. 36.1; OlitscK 8. 19.
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freien Volksgenossen der Landsgemeinde in Verbindung mit dem
Vorsitzenden Richter zu.11 Das alamannische Recht steht nicht
mehr völlig auf diesem Boden. Es hat einen besonderen Iudex,
Urteilsfinder, geschaffen:

36. 2: «Et si quis alium mallare vult de qualecumque causa, in
ipso mallo publico debet mallare ante iudice suo .»

41. 1: «Ut causas nullus audire praesumat, nisi qui a duce per
conventionem populi iudex constitutus sit, ut causas iudi-
cet, ...»

Auf die Streitfrage, ob der Iudex mit dem Zentenar identisch sei

oder nicht12, möchten wir nicht eintreten. Bei der schwankenden
Terminologie der Lex ließe sich dies wohl nur bei Auffindung
neuer Quellen entscheiden.

Dies wären die wesentlichsten Hauptpunkte der alamannischen

Gerichtsverfassung. Auf das materielle Strafrecht der Lex können
wir hier nicht eintreten; wir verweisen hiefür auf die einschlägige
Literatur13. Zum Schluß haben wir noch eine für die spätere
Entwicklung der Verhältnisse im Eigenamt äußerst wichtige Feststellung

zu machen. Das oben skizzierte Gerichtswesen galt nur für
den freien Alamannen. Die unfreie Bevölkerung unterstand nicht
den ordentlichen staatlichen Gerichten, sondern sie war völlig der
Gewalt ihrer Herren unterstellt:

«Infra provintia, ubi nécessitas est, unusquisque de mancipio suo
potestatem habeat secundum legem iudicandi.»14

III. Karl der Große führte im Gerichtswesen durchgreifende
Reformen ein. Zur Entlastung der ärmeren Volksgenossen
beschränkte er die allgemeine Dingpflicht auf drei Vollgerichte, «pla-
cita generalia», und schuf zugleich das Schöffentum. Diese Neuerungen

galten zunächst vor allem für die fränkischen Lande. Inwieweit

sie in den übrigen Reichsteilen, besonders in Alamannien,
Fuß faßten, ist umstritten.15 So wichtig die Lösung dieser Fragen

>i Brunner I, S. 195«.; Schröder S. 44 ff.
12 Bejahend: Glitsch, S. 20 f.; verneinend: Schwerin, Die altgermanische

Hundertschaft, S. 143 ff.
13 Man vergi, das Werk von Glitsch und die dort zitierten Werke.
» L. al. 37.2.
•s Für Einführung: Schröder S. 184; Wyß, Abhandlungen, S. 290/91; Waitz,

Verfassungsgeschichte IV, S. 404; gegen umfassende Einführung: Brunner H, S. 301;
derselbe in Forschungen zur Geschichte des deutschen und französischen Rechts,
S. 258 f.
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freien Volksgenossen cier Lsndsgemeinde in Verbindung mit dem
Vorsitzenden Licbter «u." Oss sismsnniscbe Kecbt stebt niebt
mebr völlig suk diesem Loden. Ls Kst einen besonderen Iudex,
Llrteiiskinder, gesebsffen:

36. 2: «Lt si qui« siium msiisre vuit de qusiecumque esuss, in
ipso msllo publico debet insilare snte iudice suo. .»

41. 1: «Ut esuss« nullus sudire prsesumst, nisi qui s duee per
eonventionem populi iudex constitutus sit, ut esusss iudi-
eet, ...»

Äuk die 8treitkrsge, ob der Iudex mit dem Tentensr identiseb sei

oder nicbt^, möebten wir niebt eintreten. Lei der scbwsnkenden
Terminologie der Lex iieöe sieb dies wobl nur bei Auffindung
neuer Quellen entsebeiden.

Oies wären die wesentlicbsten Hauptpunkte der slsmsnniseben
Oeriebtsverksssuug. Äuk dss materielle 8trgfrecbt der Lex Können
wir bier niebt eintreten; wir verweisen bietur suk die einscbiägige
Literatur^. Xum 8ebiuL Ksben wir noeb eine kür die spätere Lnt-
wieKIung der Verbältnisse im Ligensmt suüerst wiebtige Leststei-

lung «u mseben. Oss oben skisiêierte Oericbtswesen gsit nur für
den freien Alamanne». Oie unfreie Bevölkerung unterstand niebt
den ordentlieben stsstlieben Oericbten, sondern sie wsr völlig der
(Gewalt ibrer Herren unterstellt:

«Inkrs provintis, ubi nécessitas est, unusquisque de mancipio sun
poteststem Ksbest seeundum legem iudicsndi.»^

III. Karl der t?rol!e fübrte im (Gerichtswesen durcbgreikende
Reformen ein. Xur Lntisstung der ärmeren Volksgenossen be>

schränkte er die allgemeine Oingpflicbt suk drei Voiigericbte, «pis-
cits generalis», und sebuk «ugieieb dss Leböffentum. Oiese IVeuerun-

gen galten zninäcbst vor sllem kür die fränkiscben Lsnde. Inwie-
weit sie in den übrigen Keicbsteilen, besonders in Älsmannien,
Luö fsöten, ist umstritten.'^ 8« wicbtig die Lösung dieser Lrsgen

» Lruoner I, 8. 19511.; 8cKröcIer 3. 4411.
>2 öejsbend: (ZlilseK, 8. 20 k.; verneineuä: 8cK«erin, Die sllgerrusniseke

ttunclettsckskt, 8. 14311.
>^ IVlsn vergi. 6ss VerK von LIilscK unci clie clort Zitierten VerKe.

" L. sl. 37.2.
>s rür LinkiiKruug: 8cKrö6er 8.184; VvlZ, ^KKsncllungen. 8.290/91; Vsitn,

VertsssuugsgescKieKie IV, 8.404; gegen iiniksssencle Lirilübrung: örunner II, 8.301;
derselbe in ?nrsebungen nur LeseKicKte cles cleuiscben unci Irsnnösiscbeu Itecbts,
8. 258 k.
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für das Verständnis der mittelalterlichen Gerichtsverhältnisse auch

ist, so können wir, da jegliche diesbezüglichen Quellen aus unserem

Gebiet fehlen, nicht näher darauf eintreten. Wir glauben dies

aus folgenden Gründen um so eher tun zu dürfen: Es blieb im
Eigenamt nicht lange bei der ursprünglichen Gleichberechtigung
der alamannischen Ansiedler, sondern es kam zur Bildung von
Großgrundbesitz. Dadurch trat die staatliche Gerichtsbarkeit zu
Gunsten der grundherrlichen als hauptsächlichste Komponente der
mittelalterlichen Gerichtsverfassung unseres Gebietes zurück.

16

kür dss Verständnis der mittelsiterlieken OericKtsverKältnisse suen
ist, so Können vir, ds jeglieke dieskesüglieken lineile» sus unse
rem Oeoiet keìilen, niekt näber dsrsuk eintreten. Vir glsuden dies

sus folgenden (Gründen um so etier tun 2U dürfen: Ls blieu im
Ligensmt niekt lange liei der ursprünglieken t^leickoereentiguug
der slsmsnniseken Ansiedler, sondern es Ksm «ur Bildung von
OroLgrundoesitü. Dsdurcn trat die stsstliene (^ericritsdsrkeit «u
(Gunsten der grundkerrlielien sis KsuptsäcKIicnste Komponente der
mittelslterlienen (^erientsverksssuug unseres (Gebietes «urüek.
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